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§. 13. Die Lehrmittel der ersten sechs Klassen sind die für die

Gemeindeschulen des Kantons vorgeschriebenen. Für den Unterricht im
Französischen und wo es nöthig erscheinen sollte in andern Fächern der

sechsten Klasse, so wie für den Unterricht an der höhern Töchterschule
werden die Lehrmittel auf den Vorschlag der betreffenden Lehrerschaft
und das Gutachten der Schulkommission von dem Erziehungsrathe
bestimmt.

§.14. Hinsichtlich der Disziplin gelten die Bestimmungen der

Vollziehungsverordnung zum Erz.-Gesetz §§. 130— .38. Auf Grundlage

derselben, sowie der Vorschriften über den Schulbesuch (Vollz.-
Verordn. U. 120-130) ist mit Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit
der städtischen Verhältnisse und der Anstalt eine Schulordnung zu
erlassen, welche den Eltern der Schulkinder zur Kenntniß zu bringen ist.

Diese Schulordnung wird von der Schulkommission aufgestellt und

von dem Erziehungsrathe genehmigt.

Gchul-Chronik.
Bern. K i r ch b e r g. An der letzten Donnerstag für die hiesige

Oberlehrerstelle stattgefuudenen Prüfung betheiligten sich vier Aspiranten-
Allem es wurde keiner derselben angestellt, sondern die Einwohnergemeinde

beschloß gestern, auf Antrag der Schulkommission und des Ge-

meinderathes, die Besoldung um 170 Fr. zu erhöhen, so daß dieselbe

nun, ohne Staatszulage, 600 Fr. in Baar betragen wird. Die Stelle

soll, wenn es sich thun läßt, erst künftigen Frühling wieder

ausgeschrieben werden. Die Gemeinde verdient, gleich mancher andern, daß

ihr ein Lebehoch zugerufen werde.

— Herr ErziehungS - Direktor vr. Lehmann erläßt in einer

eigenen Beilage des Handels-Courrisrs" eine öffentliche Erklärung

zur Abwehr und Berichtigung der in jenem Blatt mit persönlicher

Animosität gegen ihn, resp. das bernische Schulwesen, gerichteten Angriffe.
Der Herr Erziehungsdirektor weist den Vorwurf der Knauserigkeit des

Staates für das Erziehungswesen, an der Hand stattttscher Nachweise

als vollkommen unbegründet zurück. Auch in anderer Beziehung
namentlich der Hebung der hiesigen Hochschule, enthält diese Abwehr

Aufschlüsse und Mittheilungen, die von allen jenen, die sich für das

hiesige Erziehungswesen interessiren, nur mit Beftiedigung weiden

gelesen haben.
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